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Antrag (E-Mail) auf Zugang zu amtlichen Informationen vom 26. März 2019

Sehr █████ ███████

für Ihre E-Mail vom 26. März 2019 an das Bundesministerium  für Arbeit und Soziales

(BMAS) danke ich Ihnen.

Sie bitten auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes  (IFG), Umweltinformationsge-
setzes (UIG) und Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) um Auskunft hinsichtlich eines
sogenannten "Kostensenkungsverfahrens" bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung
für Bezieher von Grundsicherungsleistungen.

In diesem Zusammenhang bitten Sie um Informationen zu den folgenden Punkten:

1. Ob alle Grundsicherungsempfänger, die "unangemessen" wohnen gleichzei-
tig/gleichsam zur Anpassung aufgefordert werden (Gießkannenprinzip).

2. Inwieweit eine Verpflichtung des Trägers der Grundsicherung besteht, im
Rahmen einer "Sozialauswahl" Mietdauer, Lebensalter, Gesundheit und

Schwerbehinderung zu berücksichtigen.
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S-Bahn1, 2, 25: Brandenburger Tor



Seite 2 von 2 Die von Ihnen als Grundlage für Ihren Antrag genannten Rechtsvorschriften sind hier je-
doch nicht einschlägig. Die Anwendungsbereiche des UIG und VIG sind nicht eröffnet.

Bei der Anfrage handelt es sich aber auch nicht um. einen IFG-Antrag.

Ein solcher setzt voraus,  dass

. eine Bürgerin oder ein Bürger Einsicht in amtliche Dokumente nehmen möchte,

. diese Dokumente ausreichend spezifiziert werden (um welche Dokumente es sich

handelt oder aus der Fragestellung zumindest erkennbar wird, welche Dokumente ge-
meint sein könnten, beziehungsweise Sinn und Zweck des IFG-Antrags gerecht wer-
den könnten),

. diese Dokumente aber nicht allgemein zugänglich sind und (selbstverständliche Vo-
raussetzung) in einem Bundesministerium  verfügbar sind.

Dies bedeutet:

Ihre E-Mail erfüllt nicht die Voraussetzungen eines IFG-Antrags, denn mit dem Inhalt Ihrer
Frage in Zusammenhang  stehende Unterlagen  liegen nicht vor. Das IFG enthält keinen
Anspruch auf die Beantwortung allgemeiner Fragen ohne Aktenbezug sowie die Zusam-
menstellung  und Aufbereitung von Informationen durch die Behörde, die über die Einsicht-
nähme in amtliche Informationen hinausgehen.

Ihre Anfrage wird deshalb als Bürgereingabe bearbeitet.

Sie erhalten zu gegebener Zeit unaufgefordert Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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